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„Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will ...   
muß man die Tatsache achten, daß sie einen festen Rahmen haben: dieser Grundsatz ... ist einfach eine Forderung 
des Wirklichkeitssinns. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, ... dann muß es auch so etwas geben, das man 
Möglichkeitssinn nennen kann ... was ebensogut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu 
nehmen als das, was nicht ist ...“             Robert Musil3  

 
 
1 Vorgabe und Zielsetzung seitens der 2009 für Deutschland rechtsverbindlich ratifizierten UN-
Behindertenrechtskonvention ist nicht weniger als der Umbau des nach Förderschulen und 
allgemeinen Schulen differenzierten dualen und  mehrgliedrigen Systems zu einem allgemeinen und 
inklusiven Bildungssystem  bei Transformation sonderpädagogischer Bildung und Erziehung in dieses 
allgemeine Bildungssystem (UN-Konvention 2006, Unesco 2010). 
 
2  Begründungskontext  sind  
 das Menschenrecht auf  gleiche Bildungschancen im allgemeinen System (UN 1948, Unesco 1994; UN-

Konvention 2006, Bobbio 1998, Fechner 2009; Aichele 2010), 
 nichtintendierte negative Effekte und die Verfehlung angestrebter Effekte des Förderschulsystems 

und positive Effekte integrativer Bildung (Deutscher Bildungsrat 1974, KMK-Empfehlung 1994, Dumke & 
Krieger 1992, Dumke & Schäfer 1998, Hildeschmidt/Sander 1996,  Wocken 2005, 2007; Klemm 2009, 2010, 2010a ),  

 der Legitimationsverlust separierter Bildung bei den Adressatengruppen, ihren 
Interessenvertretungen  und in der Wissenschaft (Bösl 2010, 
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 2009, BV Lebenshilfe 2009, Deutscher 
Behindertenrat 2009; Quinn & Degener 2002; Münch 2001; Schnell 2003; 2006; Wocken 2010),  

 die Benachteiligungseffekte des gegliederten Schulsystems  und seine Inkompatibilität mit einem 
inklusiven System (Baumert, Stanat & Watermann 2006; Demmer 2010; Amrhein 2010; Schnell 2009). 
 

3 Umsetzungserfahrungen, exemplarisch 
Schulentwicklung in einer definierten Region kann je nach Berücksichtigung bekannter 
Gelingensbedingungen dynamische, nachhaltige und das Bildungssystem der gesamten Region 
grundlegend verändernde inklusive Effekte haben - wie bspw. in Göteborg/Schweden oder 
Reutte/Tirol - oder lediglich zu inselhaften Effekten führen und auch über einen Zeitraum von 15 
Jahren keine systemverändernde Eigendynamik im Sinne der UN-Konvention entwickeln - wie 
Konzepte und bisherige Praxis der Integrativen Lerngruppe oder des Gemeinsamen Unterrichts bspw. 
in Düsseldorf oder Köln  zeigen (Amrhein 2010; Koch 2010; Adolfsson 2004; Skolplan Göteburg 2004; Fisch 2007; 
Astl 2010; Molitor 2008; Österreichisches Schulportal für Sonderpädagogik 2008). 
Als systemisch wirksame transformationsunterstützende Strategie und Organisationsformen 
haben sich Budgetierungen der schulischen Etatmittel orientiert an der  Schülerzahl erwiesen - bspw. 
in Integrativen Regelklassen, bei denen einer Jahrgangsstufe mit ca. 100 SchülerInnen in vier Klassen 
von vornherein eine SonderpädagogIn zur Verfügung gestellt wird - anstelle einer etikettierenden 
Einzelfalldiagnostik zur Ressourcenfeststellung insbesondere bezogen auf die Förderschwerpunkte 
Lernen, Emotional-soziale Entwicklung und Sprache (LES) - und bei der auch RegelschullehrerInnen 
Grundkenntnisse bezogen auf sonderpädagogische Aufgabenstellungen erwerben und beide 
PädagogInnen mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung für alle Kinder verantwortlich sind (Wocken 
2009, Fiedler 2010, Fisch 2007, Klemm 2010a) 
In Kombination damit haben sich begleitende Inklusive Beratungs- und Unterstützungssysteme ohne 
Schüler international insbesondere bei spezifischen Behinderungen etabliert und als wirksam bewährt 
– mitunter im Verbund mit vorrangig temporär besuchten kleinen Spezialschuleinheiten. Die für ein 

                                                        
1 Dr. phil. Jürgen Münch, Dipl.-Psychologe / Prof’in Dr. Kerstin Ziemen, Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche 
Fakultät, Lehrstuhl Pädagogik und Didaktik beim Menschen mit geistiger Behinderung 
2 Veröffentlichung - ohne detailliertes Literaturverzeichnis - in: Dezernat für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln 
(Hrsg.) (2011). Integrierter Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplan Köln 2011. Ziele, Herausforderungen und 
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3 Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. 1930, zit. nach Ffm 1978, S. 16 
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duales System von Regel- und Förderschulen konzipierten NRW-Kompetenzzentren sind darauf mit 
ihrer Beschränkung auf die Förderschwerpunkte LES und Anbindung an diese Schulformen nicht 
ausgerichtet und bedürfen hinsichtlich Aufgabenstellung, Eigenständigkeit und Ressourcen intentional 
und qualitativ einer Neuausstattung und –ausrichtung auf ein inklusives System (Adrian 2008, 2009; SPSM 
2008, 2008a,b) 
Inklusive Neugründungen -  wie etwa die Sophie-Scholl-Schule in Giessen oder wie sie für den Kölner 
Raum in Planung sind - können bei evaluativer Erfahrungsauswertung eine Modellfunktion 
übernehmen, so sie dem formulierten Anspruch inklusiver Orientierung genügen und eine 
Übertragungsmöglichkeit der Erfahrungen auf öffentliche Schulen intendiert ist, was insbesondere bei 
privaten Gründungen oder Finanzierungen durch Sponsoren zu prüfen ist (Thies 2010).  
In Bezug auf Erfahrungen mit bestehenden Schulformen als Ort inklusiver Bildung bieten sich zur 
Entwicklung des Konzepts „Eine Schule für alle“ die bestehenden nicht oder gering gegliederten 
Schulen – wie Grundschulen und Gesamtschulen mit Oberstufe - als Orientierungen erster Wahl und 
vor allem in der Sekundarstufe als mit erster Priorität aus- und umzubauende Systeme an. Positive 
Erfahrungen mit Schulen des gegliederten Systems liegen wohl vor (Schüler mit geistiger 
Behinderung am Gymnasium), diese sind jedoch i.d.R. nicht inklusiv orientiert, sondern auf 
Einzelintegration bei unveränderten Schulstrukturen angelegt. Das Konzept der NRW-
Gemeinschaftsschule als verlängerte Grundschule mit der Beibehaltung des Gymnasiums in einem 
zweigliedrigen Schulsystem schreibt die Grundproblematiken des bestehenden mehrgliedrigen 
Systems ohne erkennbar neuen Lösungsansatz fort und ist in Bezug auf „Eine Schule für alle“ und die 
„Gewährleistung eines inklusiven Bildungssystems“ nicht zielführend (vgl. 2. Begründungskontext). 
Die evaluativen Ergebnisse zu den als Modell beantragten Gemeinschaftsschulen  bleiben abzuwarten. 
Bei der Weiterentwicklung der allgemeinen Schulen als zentraler Aufgabenstellung des 
Transformationsprozesses sind Förderschulen und Sonderpädagogik gefordert, ihre 
sonderpädagogische Professionalität innerhalb der allgemeinen Schule einzubringen und die inklusive 
Bildung und Erziehung von SchülerInnen in Praxis und Theorie konstruktiv voranzutreiben. Neben 
dem Konzept des Schleswig-Holsteinischen Förderzentrums für Blinde und Sehbehinderte als „Schule 
ohne Schüler“ sind die bisher vorliegenden Erfahrungen von Förderschulen als Fusionierung bzw. 
„Zusammenwachsen“ mit allgemeinen Schulen zu beschreiben oder - bei Gewährleistung der 
inklusiven Intention -  je nach regionaler oder lokaler Situation auch als  „Öffnung“ von Förderschulen 
für SchülerInnen ohne Förderbedarf. Im Kölner Raum können hierzu Maßnahmen und Erfahrungen 
der Kommune und des Landschaftsverbandes Rheinland synergetisch genutzt werden (Wilhelm 2009, 
Koch 2010, Ratzki 2010, Schwager & Pilger 2010, Stähling 2005, 2009, Cuomo 1989, Hömberg  2007; LVR Köln 2010;  
Matt & Koller-Hesse 2010, Schwager 2003, Schöler 2009, http://www.down-syndrom.org/pre/518.shtml; Schöler 2007; 
www.lebenshilfe-nuernberg.de; http://www.schulministerium.nrw.de/SV/Schulmail/Archiv/1009211/index.html; Fisch 2007; 
www.lvr.de)  
 
4 Gelingensbedingungen für den kommunal verantworteten Transformationsprozess 
Welche Gelingensbedingungen lassen sich aus bisherigen Erfahrungen und Befunden der allgemeinen 
Schulentwicklungsforschung ableiten?  
Die herausragende Bedeutung und die Notwendigkeit eines inklusiven  Denkens wird 
übereinstimmend seit fast 40 Jahren in allen internationalen und deutschsprachigen Dokumenten und 
evaluativen Untersuchungen betont. Die UN-Konvention widmet der Aufgabe des „Awareness-
Raising“ („immediate, effective and appropriate“) den gesamten Artikel 8 und die Unesco setzt im 
Aktionsrahmen der Salamanca-Erklärung von 1994 „New Thinking“ und in ihren aktuellen Leitlinien 
für Inklusion von 2010 bei den Herausforderungen für politische Entscheidungsträger die 
Bewusstseinsbildung je an die erste Stelle. Zentral sind in allen Dokumenten ein Verständnis von 
Inklusion als Rechtsanspruch von Kindern auf voraussetzungslose Einbeziehung in die allgemeine 
Schule bei individuell „passend“ zu arrangierenden strukturellen und pädagogisch-didaktischen 
Vorleistungen der Schule („Recht auf Gleichheit in der Differenz“), ein erweitertes Verständnis von 
special needs als übergreifender Kategorie zur Beschreibung eines erhöhten Risikos, in der Schule zu 
scheitern allein aufgrund des Geschlechts, einer  Behinderung oder des sozio-ökonomischen, 
ethnischen, kulturellen, sprachlichen Hintergrundes eines Kindes, dem die Schule im Vorhinein 
Rechnung tragen muss („Förderbedarf als systemische Kategorie“), des Weiteren ein hierzu 
korrespondierendes Verständnis von pädagogischer Professionalität bei Sonder- und Regel 
pädagogInnen, das zum einen mit der selbstverständlichen und aktiven Erwartung - und nicht nur 
defensiven Duldung - von Heterogenität und Differenz, zum anderen mit einer veränderten Sicht auf 
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Verantwortlichkeiten und Arbeitsauftrag einhergeht („Special education is a service,  not a place“). 
Ein schwedischer Kollege hat die Richtung des Umdenkens in einem Gespräch zusammengefasst: 
„Inclusion is not about organization, inclusion is about attitude ...“ (Munoz 2009; Muth 1986, Burns 2004, 
Klasson 2006; Wocken 1996, Münch 2010a) 
 
Verbindliche, transparente und terminierte Ziele setzen und diese kommunizieren: ein 
mehrstufiger Inklusionsplan für einen definierten Zeitraum weniger Jahre hat sich bewährt, wobei eine 
für alle Beteiligten transparente Zielvorstellung sich angesichts des notwendigen tiefgreifenden 
Bewusstseins- und Strukturwandels als unverzichtbar gezeigt hat (Wo soll es hingehen?). Auch wenn 
nur mit einzelnen Schulen und Einzelmaßnahmen begonnen wird, das Ziel, das Verhältnis der 
Einzelmaßnahmen zum Ziel und der Weg, wenn man so will: die „Vision“ „Eine Schule für alle“ in 
einem nicht gegliederten inklusiven Bildungssystem, sollten klar ausgewiesen sein und nicht Stück für 
Stück nachgeliefert werden (Am Anfang bereits aufs Ganze gehen! Rolff/Schley 1997, Amrhein 2010) (Faber 
2010; Faber & Roth 2010; LAG Hessen 2010, Klemm 2009, 2010a;  LVR 2009; Heiber 2010).  
 
Bezogen auf die inklusiven Zielsetzungen kompatible und verlässliche strukturelle und personelle 
Rahmenbedingungen schaffen und finanzieren. Neue oder erweiterte Aufgaben können und werden 
von den Schulen nur dann nachhaltig angegangen werden, wenn zum einen tatsächlich auch 
erkennbare strukturelle Veränderungen eingeleitet werden, die eine neue Sichtweise und Praxis für die 
Beteiligten erforderlich machen, und wenn vor allem auch die dazu notwendigen Ressourcen 
einschließlich einer begleitenden Lehrerfort-und-weiterbildung zur Verfügung stehen. Die aktuelle 
Wahrnehmung der LehrerInnen ist dagegen, „dass Inklusion geltendes Recht ist, aber es keiner 
bezahlen will“ (Interviewäußerungen von LehrerInnen an einer Rheinischen Gesamtschule im Dezember 2010). 
 
Zur Erreichung der verbindlichen und terminierten Ziele müssen politisch oder administrativ 
verantwortliche Institutionen bzw. Ebenen zielorientierte Steuerungsprozesse für die 
Schulentwicklung initiieren und gewährleisten, sind an diesen jedoch nur mittelbar beteiligt. Das 
Bildungswesen ist nicht mit dessen Organigramm identisch, eher mit einer Orchesteraufführung 
vergleichbar. Im Bildungswesen oder in der Schule gibt es bei der Aufführung keine Zuschauer. Alle 
sind beteiligt und am Ende sollen alle im Orchester mitspielen können und möglichst auch wollen. 
Wenn die Steuer- und Regelungsfunktion nur einer Ebene zugeordnet wird, welche die 
Richtlinienkompetenz hat, erfolgen auf den nachfolgenden Ebenen bspw. bei den  Schulleitungen, die 
den Entwicklungsprozess in der Schule steuern sollen oder auf der nächsten Ebene der LehrerInnen, 
die den Unterricht als ihr Kerngeschäft entsprechend entwickeln sollen, sogenannte 
Rekontextualisierungsprozesse.  Vereinfacht gesprochen handelt es sich bei Rekontextualisierungen 
um die Art und Weise, wie die bildungspolitischen und institutionellen Vorgaben auf der je darunter 
liegenden Ebene interpretiert und mit Leben gefüllt werden. Die Übersetzung von „inclusive education 
system“ in „integratives Bildungssystem“ durch die Kultusministerkonferenz ist ein aktuelles Beispiel 
für einen Rekontextualisierungsprozess zur Legitimierung eines nur scheinbaren Tätigwerdens bei 
unveränderter Perspektive und Praxis. Will man dies vermeiden, müssen die Beteiligten aller Ebenen 
die reale Möglichkeit der eigenaktiven Aneignung der Ziele und der eigenaktiven und 
ressourcengestützten Entwicklung und Veränderung ihrer Theorie und Praxis haben, insbesondere im 
Feld der Unterrichtsentwicklung. (Die Kultur einer Schule ist von außen nicht steuerbar!) (Amrhein 
2010, Booth 2000; Boban & Hinz 2003, 2003a; Platte & Brokamp 2010; Rolff 2006, Fend 2006, 2008; Koch-Priewe & 
Münch 2005, Münch 2010). Wichtig ist dabei, alle Beteiligten eines Systems einzubeziehen. Wenn nur 
einige Lehrer an einer Schule oder nur einzelne Schulen beteiligt werden, und alle anderen und das 
Gesamtsystem haben die Aussicht „davonzukommen“, zeigt die Erfahrung, dass keine grundlegenden 
Veränderungen erfolgen. Genau dies macht voraussichtlich auch das zentrale Problem des 
zweigliedrigen Systems mit dem Gemeinschaftsschulkonzept aus: systemrelevante Veränderungen 
unterbleiben, da nicht eingefordert. Die Idee des „guten Beispiels“ oder des „Vorbilds“, greift nur, 
wenn klar ist dass sich alle Beteiligten zumindest mittelfristig an dem Beispiel ein Vorbild nehmen 
müssen. (Rolff & Schley 1997; Ratzki 2010a, Rolff 2006; Fend 2008; Amrhein 2010), (Brügelmann 2005, Fend 2008; 
Rolff 2006, Amrhein 2010, Cloerkes 2007, Holzkamp 1993) 
 
In der prozessbegleitenden Diskussion ist es notwendig, einerseits die Skepsis gegenüber der 
Zielsetzung aufzunehmen und die parallele Wirklichkeit von Inklusion und Exklusion zu 
berücksichtigen und andererseits vorgebliche Sachzwänge auf die sie aufrechterhaltenden 
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Bedingungen und ihre Veränderbarkeit zu befragen. Insbesondere „ist einem folgenschweren 
Missverständnis entgegen(zu)wirken ..., Exklusion könnte so verstanden werden, als stünden die 
Ausgeschlossenen außerhalb der Gesellschaft .... Ausgrenzung muss mehr denn je als Ausgrenzung in 
der Gesellschaft begriffen werden. Sie setzt den Anspruch oder die formale Berechtigung zur 
Zugehörigkeit geradezu voraus - ohne dass dieser Anspruch eingelöst wird. (Anm. d. Verf.: Hartz IV-
Kriterien, Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, Hauptschulzuweisung) Weniger der 
Ausschluss aus Institutionen als die Ausgestaltung der Institutionen selbst ... ist heute für den Verlust 
von realer Teilhabe entscheidend. ... Diese paradoxe Gleichzeitigkeit von „Drinnen“ und „Draußen“ 
(Kronauer, 2007, S. 9f.) bedarf bei der Frage nach den Umsetzungsstrukturen und -strategien zum Art. 
24 der Berücksichtigung (Kronauer 2007, Heydorn 1970; Klafki 1996; Bourdieu 1971, 1983, 2001; Forst 2009, Barth 
2006, Knobloch 2010, Krautz  2009, Niemann 2009, Schiller 2007).  
 

 
5  „Recht, von dem kein Gebrauch gemacht wird, stirbt ab“ (Heinrich Böll)4. 
Die gegen alle Experteneinlassungen durchgesetzte Übersetzung von „inclusive education system“ in 
„integratives Bildungssystem“ kann als vorauseilende Rechtseinschränkung gesehen werden - hierüber 
mögen Juristen bei einer Revision streiten. Seitens der UN-Konvention jedoch besteht die 
Aufforderung5 an alle Verantwortlichen in Politik, Administration, Schule und Universität initiativ zu 
werden,  vom bestehenden Recht Gebrauch zu machen und in der Kommune mit vorauseilender 
Phantasie alle von der Rechtslage nicht explizit untersagten Maßnahmen unverzüglich einzuleiten, zu 
stärken und in vorauseilender Verantwortlichkeit auf eine vollständige praktische und rechtliche 
Absicherung des Artikel 24 im eigenen und angrenzenden Kompetenzbereichen hinzuwirken, die 
mittelfristig- und langfristig den dafür notwendigen nachhhaltigen Wandel ermöglicht.  
 

                                                        
4 Heinrich Böll, Schriften und Reden 1982-1983. München 1987, S. 79 
5„ ... to take measures to the maximum of its available resources and ... with a view to achieving progressively the full 
realization of these rights ...“ (UN-BRK, Art. 4.2) 
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